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I.
Zweck der Gründung und Bestand der Caffe.

§ t.
Die Felliner Leih- und Spar-Casse wird gegrün­

det von Einwohnern der Stadt Fellin und hat zum 
Zweck, ihren Mitgliedern Gelegenheit zu sicherer zins­
tragender Anlage ihrer Ersparnisse zu bieten, und die 
für den Geschäftsbetrieb des Einzelnen erforderlichen 
Darlehen zu gewähren.

§ 2.

Jeder unbescholtene Mann, der das 21. Lebens­
jahr zurückgelegt hat, kann Mitglied der Casse werden, 
sofern ihn der Vorstand für dazu geeignet erachtet. 
Im Falle der Vorstand sich in seiner Majorität aber 
nicht einstimmig gegen eine Aufnahme erklärt hat, ist 
die Entscheidung der General-Versammlung anheim­
zustellen.

II.
Grund- und Betriebs-Capital der Casse.

8 3.

Jeder, der Mitglied der Casse zu werden wünscht, 
ist gehalten zur Hebung des Grund-Capitals derselben 



4

3 Rbl. zu entrichten, und muß sich durch Unterschrift 
zur Anerkennung aller in biefen Statuten enthaltenen 
Bestimmungen verpflichten, und monatlich znm Ge­
schäftsfonds der Gasse einen Beitrag von mindestens 
10 Kop. zahlen, bis die von ihm gezahlten Beitrags­
gelder die Höhe von 25 Rbl. erreicht habeu.

§ 4.

Die einmaligen Beiträge sind Bestandtheile des 
Grund-Capitals und werden den austretenden Mit­
gliedern nicht wieder zurückgezahlt.

Die monatlichen Beiträge der Mitglieder werden 
pränumerando entrichtet.

Diese Beiträge verbleiben das Eigenthum des 
Einzahlers und werden seinem Corlto zr: gut geschrieben.

8 5.

Jedem Mitglieds ist es freigestellt nach seirrem 
Belieben auch mehr als 10 Kop. zum Betriebs-Capital 
beizutragen, um deu Betrag der im § 3 erwähnten 
25 Rbl. zu bilden, oder auch mit einem Male die 
ganze Summe einzuzahlen. Im ersten Falle wird 
das Mitglied seiner Mehrzahlung entsprechend, von 
den monatlichen Beiträgen befreit, im letzten Falle aber 
hört die Verpflichtung der monatlichen Beitrüge auf.

§ 6.

Das Grund-Capital der Casse besteht bei deren 
Stiftung aus 250 Rbl., die von den Stiftern in zins­
tragenden Papieren angelegt sind. In der Folge ver­
größert sich dieses Grund-Capital durch die einmaligen 
Beiträge, die laut § 3 von jedem zu leisten sind, der 
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in die Zahl der Mitglieder eintritt, ferner durch Zu­
schlag der in den §§ 9, 11 und 35 festgesetzten Quoten 
der Jahres-Revenüen und der Strafgelder.

§ 7.
Das Grund-Capital dient zur Sicherstellung aller 

Verbindlichkeiten der Casse und wird zur Deckung der 
von der Casse erlittenen Verluste verwandt, zu deren 
Berichtigung das Betriebs-Capital der Casse nicht aus­
reichen sollte.

8 8.
Alle Summen, die zum Grund-Capital fließen, 

werden unverzüglich in Werthpapieren angelegt, die 
leicht gegen baares Geld umzusetzen sind, und werden 
dem Fellinschen Magistrate in Verwahr übergeben.

. § 9.
Die Zinsen dieser Werthpapiere werden jährlich 

zum Grund-Capital hinzugeschlagen, bis es die Höhe 
von 10,000 Rbl. erreicht hat.

8 io.
Sollte die Casse eingehen, so wird der Rest des 

Grund-Capitals der Stadt-ComMune zum Besten der 
Kirche und Schulen übergeben.

§ H.
Wenn Jemand seine monatlichen Beiträge nicht 

rechtzeitig einzahlt, so wird ihm zum Besten des Grund- 
Capitals der Casse eine Pön von 5 Cop. für jeden 
schuldigen Monat auferlegt; wenn aber im Laufe von 




